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Beitragsreglement 
 
 

1. Einleitung 
Das Beitragsreglement regelt die Mitgliederbeiträge, sowie Zahlungs- und Kündigungsfristen 
des Wassersport Vereins Güttingen (nachfolgend WVG). Für die Mitgliedschaft wird ein 
jährlicher Mitgliederbeitrag fällig.  
 
Dieses Beitragsreglement tritt auf die Rechnungsperiode vom 1. Januar 2015 in Kraft und 
ersetzt sämtliche bisherigen mündlichen oder schriftlichen Vereinbarungen. 

 

2. Mitgliederbeitrag 
 
Die Mitgliederbeiträge betragen jährlich maximal 

 
– Aktiv Einzelperson  Fr. 80.- 
– Aktiv Partner   Fr. 100.- 
– Passiv    Fr. 75.-  

 
 

3. Rechnungsstellung 
 
Die Rechnungsstellung für den Jahresbeitrag erfolgt jährlich. Rückerstattungen werden keine 
vorgenommen. Nicht oder nur teilweise bezahlte Rechnungen können eine Kündigung der 
Mitgliedschaft zur Folge haben. Eine Reduzierung oder Erlass der Beiträge kann vom 
Vorstand in Härtefällen auf Antrag bewilligt werden. 

 

4. Kündigung 

Kündigungen (Vereinsaustritte) können ausschliesslich auf Ende eines Vereinsjahres, d.h. 
per 31. Dezember vorgenommen werden. Die Kündigungen müssen schriftlich beim 
Vorstand eingereicht werden. 
 


